
Keine Anzeigepflicht bei
Sexualstraftaten, aber Verschär-
fung des Strafrahmens bei
sexuellem Missbrauch

I n NK 2/2003 berichteten wir über
die Absichten des Justizministeri-
ums, eine strafbewehrte Anzeige-

pflicht bei sexuellem Missbrauch
und sexueller Nötigung/Vergewalti-
gung einzuführen. Sie scheiterte am
Widerstand der Länder. An der feh-
lenden Mehrheit gescheitert ist auch

kenntnisse aus der Therapie hierbei
unmittelbar herangezogen würden.
Das in der Kieler Sexualmedizin in
Anlehnung an die Sankelmarker
Thesen entwickelte und oben aus-
führlich referierte Verfahren hat
sich in der Praxis bewährt und kann
aus unserer Sicht auch in diesen Fäl-
len zur Nachahmung empfohlen
werden.

Allerdings darf man dabei nicht
dem Irrtum erliegen, dass regelkon-
formes Verhalten eines Verurteilten
in der JVA und seine Teilnahme an
der Therapie seien a priori Anzei-
chen fehlender »Gefährlichkeit«.
Die Beurteilung der Gefährlichkeit
durch den externen Sachverständi-
gen hat sich nicht zuletzt deshalb
auf die Erkenntnisse über Art und
Umfang früherer Taten und die prä-
deliktische Persönlichkeit des Verur-
teilten zu stützen. Es ist durchaus
nicht selten, dass gerade diejenigen
Täter mit hochproblematischen
(z.B. paraphilen) Neigungen sich be-
sonders angepasst verhalten2. Inso-
fern bietet die quasi längsschnitt-
hafte zweimalige Begutachtung der
gem. § 66a StGB Verurteilten durch
ein und denselben Gutachter unver-
kennbare Vorteile.

Desiderata

Für eine aufgrund ihrer diagnosti-
schen Funktion an sich wünschens-
werte Erhöhung der Begutachtung
von Sexualstraftätern im erkennen-
den Verfahren wäre eine deutliche
quantitative und auch qualitative Er-
höhung der Gutachterressourcen er-
forderlich. Unseres Erachtens sollten
die Sachverständigen (da sie eben
auch Behandlungsindikationen stel-
len können) idealiter forensisch, se-
xualmedizinisch und therapeutisch
qualifiziert sein. Ein solcher Qualifi-
zierungsbedarf für Sexualmedizin
und Forensik besteht im übrigen jetzt
schon durch die gestiegene Nachfra-
ge nach Prognosebegutachtungen:
Nach unserem Eindruck kommt es
aufgrund von Gutachtermangel zur
Verzögerung und nicht selten auch
zum Ausbleiben der – zu Resozialisie-
rungszwecken und auch für thera-
peutisch begleitete Erprobungen ei-
gentlich unerlässlichen – vorzeitigen
2/3-Entlassung auf Bewährung. Drin-
gender Qualifikationsbedarf besteht
darüber hinaus für ambulante, intra-

murale oder in Sozialtherapeutischen
Einrichtungen tätige Therapeutin-
nen und Therapeuten von Sexual-
straftätern (Beier et al. 2000). Es ist
deshalb zu hoffen, dass die von ver-
schiedenen Fachgesellschaften (un-
ter anderem der DGPPN und der
Akademie für Sexualmedizin) entfal-
teten Initiativen zur Einführung von
Curricula und Weiterbildungsnach-
weisen in Forensischer Psychiatrie
(Nedopil & Sass, 1997; Sass, 2000)
und in Sexualmedizin (Vogt et al.
1995; Beier 1999) hier eine Wende
zum Besseren bringen.
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Anmerkungen:

1 Das »Gesetz zur Bekämpfung von
Sexualdelikten und anderen ge-
fährlichen Straftaten« vom Januar
1998 sowie die in seiner Folge vor-
genommenen Gesetzesänderun-
gen legen einen Schwerpunkt auch
auf die Installation psycho- oder
sozialtherapeutischer Maßnahmen
zur Behandlung von Sexualstraftä-
tern. Dies wird schon durch die In-
formation des Bundesjustizmini-
steriums (BMJ) zur Einführung des
o.g. Gesetzes (BMJ v. 14.11.1997)
deutlich, wenn es dort heißt: »Um
insbesondere die Gefahr von Wie-
derholungstaten zu reduzieren,
setzt das Gesetz auf eine Erweite-
rung der Therapiemöglichkeiten
für behandelbare Straftäter im

Strafvollzug.« Das Strafvollzugsge-
setz (StVollzG) sieht unter be-
stimmten Bedingungen regelhaft
die Verlegung von Sexualstraftä-
tern (mit Straftaten gem. §§ 174 bis
180 oder 182 StGB) in eine so-
zialtherapeutische Anstalt vor, die
neue Fassung des § 56c StGB er-
möglicht nun die gerichtliche Auf-
lage (für die Bewährung oder die
Führungsaufsicht) einer psycho-
therapeutischen Behandlung auch
ohne Zustimmung des Betreffen-
den usw.

2 Schon deshalb verweist die von
uns herausgegebene Therapiemel-
dung auch darauf, dass die Zuord-
nung des Probanden zu einem be-
stimmten Therapiestadium keine
Einschätzung der Eignung für
Lockerungen oder vorzeitige Ent-
lassung darstellt.
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Verschärfung des
Sexualstrafrechts
nun Gesetz

Monika Frommel

Am 19.12 2003 hat der Bundestag ein Gesetz zur Verschärfung
des Sexualstrafrechts beschlossen (BGBl I S. 3007). Es gleicht
den Strafrahmen des schweren Falls des Missbrauches Wider-
standsunfähiger an den der Vergewaltigung (mindestens zwei
Jahre) an und verschärft entsprechend auch bei schwerem se-
xuellen Missbrauch von Kindern die Mindeststrafe (von einem
auf zwei Jahre). Reformiert wurden ferner die Anforderungen
an Gentests. Einerseits werden sie nun auch bei leichten Sexual-
straftaten zugelassen, andererseits beginnt man über bessere
Kontrollen nachzudenken, mit begrenztem Erfolg allerdings.
Schließlich verschärft dieses Gesetz den Anwendungsbereich
der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung. Sie kann künftig
auch gegen Heranwachsende verhängt werden, bei denen das
allgemeine Strafrecht angewandt wird. Mit anderen Worten:
wenig Licht und viel Schatten

der Vorstoß der Opposition zur
nachträglichen Sicherungsverwah-
rung. Es bleibt also beim Kompro-
miss der vorbehaltenen Sicherungs-
verwahrung. Diese wird aber auf
Heranwachsende, die nach allge-
meinem Strafrecht verurteilt wor-
den sind, erweitert. Zwar wird die
Zahl der Heranwachsenden, bei de-
nen die Anwendung des JGG ver-
neint worden ist, gering sein aber
schon die Tatsache, dass man die
vorbehaltene Sicherungsverwah-
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einen minder schweren Fall gemil-
dert werden kann. Damit verschiebt
sich die Debatte vor Gericht auf die
Strafzumessung.

Auch diese Gesetzesänderung
muss m.E. im Kontext der Erleichte-
rung der Sicherungsverwahrung ge-
sehen werden. Eine Mindeststrafe
von zwei Jahren, die gemildert wer-
den kann, öffnet eine Schere. Wer
kooperativ ist, kann gut wegkom-
men. Wer es nicht ist, muss irgend-
wann mit dieser härtesten aller frei-
heitsentziehenden Maßregeln rech-
nen. Künftig müssen sich das auch
schon Heranwachsende überlegen.

Hintergründe und Konsequen-
zen einer Politik der Verschär-
fung der Mindeststrafrahmen 

Statt zu spekulieren, soll ein Fall ge-
schildert werden, bei dem das Ent-
stehen eines medialen Drucks auf
die Politik gut studiert werden kann.
Am 10.01.2004 berichtete die SZ in
ihrem Bayernteil über die letzte
Etappe in einer langen Geschichte.
Gegenstand ist die OLG – Entschei-
dung, einen seit längerer Zeit den
Einrichtungen der Jugendhilfe be-
kannten, heute 64-jährigen Mann
aus der stationären Sexualstraftäter-
therapie in Haar (psychiatrischer
Maßregelvollzug) zu entlassen und
einer ambulanten Therapie zuzu-
führen. Vorangegangen waren die-
ser Entscheidung komplizierte
Scharmützel, bei denen das OLG
sich zu Begründungen verstieg, die
daran zweifeln lassen, dass es um
eine sachlich abgewogene Entschei-
dung ging. 1998 hatte der Gesetzge-
ber einen Verbrechenstatbestand
der konkreten Gefährdung des
Wohls von Kindern durch sexuelle
Handlungen eingeführt und mit ei-
ner Mindeststrafe von einem Jahr
belegt (künftig zwei Jahre). Sowohl
die Rechtsprechung als auch die
Kommentarliteratur tat sich schwer,
diesen Tatbestand angemessen aus-
zulegen. Aber eine so haarsträuben-
de Begründung wie die des oben ge-
nannten OLG hatte man noch nie
vernommen: die Kausalität zwi-
schen den sexuellen Handlungen
des Täters und der konkret feststell-
baren Gefährdung dieses Kindes sei
nicht nachzuweisen, da das Kind
ohnehin aus einem Milieu komme,
in dem es permanent erheblichen
Gefährdungen ausgesetzt sei (auf

altbayerisch: einem Starken schade-
t’s nicht und um einen Schwachen
ist es nicht schad). Aus der erhöhten
und vom Verurteilten bewusst aus-
genutzten Schutzwürdigkeit wurde
ein Freibrief für erfahrene Täter, die
sich nicht an selbstbewussten und/
oder wohlerzogenen Kindern ver-
greifen, sondern an verängstigten,
bedürftigen: eine Ideologie, die von
pädophilen Interessengruppen be-
reits seit den 70er Jahren verbreitet
wird. Wäre es dem OLG nur darum
gegangen, eine ambulante statt einer
stationären Therapie anzuordnen,
ich würde hierzu schweigen. Aber
dann hätten sich auch angemessene,
vom Täter und seinen spezialpräven-
tiv zu berücksichtigenden Möglich-
keiten ausgehende Begründungen
angeboten. So jedenfalls handelt es
sich um einen Fall provokanter Be-
tonung richterlicher Unabhängig-
keit, mit dem unüberhörbaren
Unterton, sich der neuen political
correctness und der Präventionshys-
terie nicht zu beugen und die Folgen
selbstherrlich zu ignorieren. Das Er-
gebnis ist vorhersehbar: der publizis-
tisch-politische Verstärkerkreislauf
stopft schnell derartige Schlupflö-
cher, denn entsprechende Gesetzes-
entwürfe liegen immer schon in den
Schubladen bzw. sind bereits – wie
hier – Verhandlungsmasse im politi-
schen Tagesgeschäft. 

Aber wenn sich einmal ein Poli-
tikstil durchgesetzt hat, immer
dann, wenn die Presse nach Skan-
dalen sucht, auf Nummer sicher zu
gehen und vorsorglich mit Min-
deststrafen von zwei Jahren zu ar-
beiten, damit die Gerichte den Ver-
urteilten einsperren müssen, ist die
Überbelegung des Vollzugs und ein
steigender Bedarf von stationärer
Therapie vorprogrammiert. Über
die Folgen wird in diesem Heft re-
gelmäßig berichtet. Aber auch straf-
rechtsdogmatisch hat dieser Stil
Folgen. Die Begründungslast liegt
nun bei denen, die ausnahmsweise
den Weg ambulanter Intervention
gehen wollen. Ihr Erfolg ist eine
Frage richterlicher Dezision. Denn
die Gerichte müssen nun die Flucht
in den minder schweren Fall antre-
ten, um überhaupt noch abgestuft
urteilen zu können und um der
Verteidigung einen Anreiz zu bie-
ten, dem Mandanten zu einem Ge-
ständnis zu raten. Über die dogma-
tische Qualität des so geschaffenen
»Strafzumessungsstraf rechts«

braucht man nicht mehr zu reden.
Alles läuft nun bei diesen Fallgrup-
pen über die Strafzumessung und
diese ist weitgehend revisionssi-
cher, da es das verurteilende Ge-
richt über eine Gesamtwürdigung
in der Hand hat, den Weg zur Straf-
aussetzung zur Bewährung zu
öffnen. Dies ist ein Verlust an Ra-
tionalität der Urteilsbegründungen
und an Nachprüfbarkeit. Im Gro-
ßen und Ganzen war es nach der
Reform des Sexualstrafrechts
1997/98 sinnvoll, dass diese nicht
zuletzt auch über die Recht-
sprechung des BGH fallspezifisch
und systematisch überzeugend um-
gesetzt worden ist. Gesetzesände-
rungen in Permanenz stören aber
diesen Prozeß der allmählichen
und erfahrungsgesättigten Rechts-
fortbildung. 

Leider setzen PolitikerInnen nicht
mehr auf diese langfristigen Prozes-
se, sondern verfallen in eine Ideolo-
gie von Machern, die meinen, ihre
kurzatmigen Interventionen wären
präventiv vielversprechend. Meist
setzen sie auf die beruhigende Wir-
kung von Zeitungsmeldungen und
Fernsehberichten über Gesetzesver-
schärfungen. Aber eigentlich hätten
sie lernen müssen, dass sie damit die
künftigen Justizskandale nicht ver-
hindern, sondern eher provozieren.
Auch die Meldung von der Ver-
schärfung des Sexualstrafrechts kurz
vor Weihnachten 2003 wird in der
alltäglichen Empörung untergehen.
Die Zeitung von gestern ist bekannt-
lich das Papier, in das der Fisch von
morgen eingewickelt wird.

(vgl. hierzu Frommel, Die Reform
der Sexualdelikte 1997/1998 – eine Bi-
lanz, in: Ostendorf u.a.( Hrsg.), Aggres-
sion und Gewalt 2002, S. 225 – 238;
dies., Kommentierung der Straftatbe-
stände des 13. Abschnittes in: Nomos-
Kommentar zum StGB). 

Erleichterung von Gentests bei
Sexualstraftaten

Findet die Polizei Spuren an einem
Tatort, die sich für einen Gentest
eignen, durfte sie diese früher nur
untersuchen, wenn dies gerichtlich
genehmigt wurde. Dies ist mittler-
weile im Konsens aller geändert.
Aber für die Entnahme von Kör-
perzellen zur Untersuchung bei ei-
nem Beschuldigten bleibt es beim
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rung für so junge Männer vorsieht,
wird eine gewisse Signalwirkung ha-
ben. Der kontrollierende Blick wird
im wahrsten Sinne des Wortes
schärfer. Es wird sich zeigen, welche
Folgen es haben wird, einerseits das
JGG nicht zu reformieren, anderer-
seits das Recht der freiheitsentzie-
henden Maßregeln zu verschärfen
(vgl. hierzu Sonnen im selben Heft). 

Fragen wir nach dem Politikstil
der permanenten Änderungs-
gesetzgebung

Unverkennbar wird die Verschär-
fung der Mindeststrafrahmen gegen
verurteilte Pädokriminelle und ge-
gen Täter, die widerstandsunfähige
Personen missbraucht haben, als
Antidiskriminierung verkauft. Miss-
brauch ist so schlimm wie Verge-
waltigung! Aber diejenigen, die sich
auf Antidiskriminierung verpflich-
tet haben, argumentieren nicht
mehr universalistisch. Sie interes-
sieren sich auch nicht mehr für
komplexe Zusammenhänge, son-
dern betreiben eine triste Lobby-Po-
litik, bei der es in den Sternen steht,
ob das Ergebnis der Interessenpoli-
tik den Vertretenen nützt. Wer
Strafverfolgungsorganen nicht
traut, weil sie angeblich Täterschutz
statt Opferschutz betreiben, muss
ein Strafrecht fordern, das sehr har-
te Mindeststrafen androht. Die
Kehrseite ist aber, dass dann alle In-
stitutionen, die im Vorfeld der
Strafverfolgung den immer wieder
geforderten Opferschutz organisie-
ren müssen, keine kluge Kontroll-
politik machen können, die im
Zweifel auch einmal die strafrecht-
liche Karte zieht; denn dessen Fol-
gen sind so unkalkulierbar, dass
man sie erst riskieren kann, wenn
der Tatnachweis sicher ist. Aber ge-
nau hier beginnt das Problem. 

Für die kleine Gruppe derer, die
künftig verurteilt werden, wird
allerdings der Bedarf an stationären
Sexualstraftätertherapien steigen;
denn eine ambulante Therapie
kann künftig nur noch dann ange-
ordnet werden, wenn der Angeklag-
te kooperativ ist und das Instanzge-
richt davon überzeugt, dass in sei-
nem Fall eine Strafmilderung
angezeigt ist. Dies ist die Konse-
quenz der neuen Systematik: es gilt
grundsätzlich eine Mindeststrafe
von zwei Jahren, die allerdings über
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P rofessionelle oder gelegentliche
Kriminalpolitiker aller Länder
vereinigt ein Tabu: Über Kosten

der herkömmlichen oder der propa-
gierten Kriminalitätsbekämpfung
wird konsequent geschwiegen.

Tatsächlich hat Kriminalpolitik
aber genauso wie beispielsweise Ar-
beitsmarktpolitik oder Gesundheits-
politik viel auch mit Geld zu tun.
Während dort die internen und die
öffentlichen Debatten schon lange
auch mit differenzierten ökonomi-
schen Argumenten und mit viel
Arithmetik geführt werden, finden
kriminalpolitische Diskurse in
Deutschland (durchaus im Unter-
schied zu den USA, Großbritannien
und Frankreich) immer noch so statt,
als käme es auf Geld nur sekundär
oder am Rande an. Allenfalls wird dif-
fus auf eine (ja seit je her) angespann-
te Haushaltslage hingewiesen, die der
Kriminalitätsbekämpfung Grenzen
setze, »streckt« man sich nach den
ökonomischen Möglichkeiten. Auch
die sonst in vielen Politikbereichen
eingesetzten Wirtschaftswissenschaft-
ler haben jedenfalls in Deutschland
die Kriminalpolitik bisher noch nicht
zum Gegenstand umfassender Analy-
sen gemacht.

Warum liegt über der Ökonomie
der Kriminalitätsbekämpfung ein
Schleier? Kein Kriminalpolitiker will
wohl offenbaren, wie viel Steuermit-
tel die Kriminalitätsbekämpfung ihm

nicht wert ist oder wert ist oder wie
viel Steuermittel sein Programm auf
Kosten welcher anderen öffentlichen
Aufgaben wie etwa Bildung erfordern
würde. Kriminalpolitische Forderun-
gen, insbesondere solche nach einem
Kurswechsel, kommen deshalb (?)
vorzugsweise mit reiner Prosa, bis-
weilen mit Dröhnprosa daher.

Das Kostentabu dürfte im We-
sentlichen in dem seit jeher gepfleg-
ten allgemeinen moralischen Ver-
hältnis zu Kriminalität begründet
sein. Als Legitimation der Kriminali-
tätsbekämpfung gilt Moral, es geht
hier um zentrale gesellschaftliche
«Werte«. »Jeder Fall von Krimina-
lität ist ein Fall zuviel«. Vor wenigen
Jahren wurde eine Halbierung der
Arbeitslosenzahl als großes Ziel aus-
gegeben. Eine Halbierung der Krimi-
nalitätsmenge hat dagegen (abgese-
hen von dem früheren Hamburger
Vorsitzenden der Partei Rechtsstaat-
licher Offensive) noch niemand ver-
sprochen. Kein Kriminalpolitiker
will der Gesellschaft jedenfalls ex-
pressis verbis einen Sockel von Kri-
minalität zumuten. Von welcher
Kriminalität auf wessen Kosten?

Dabei ist eine kriminalitätsfreie Ge-
sellschaft eine Utopie. Denn so dys-
funktional Kriminalität auf der einen
Seite ist, so hat sie doch auch eine
Reihe von Funktionen, die der Gesell-
schaft nutzen. Schon vor zweieinhalb
Jahrhunderten hat B. Mandeville, ei-

Wie teuer darf
Kriminalitäts-
bekämpfung sein?

Hartmut Schellhoss

Der Verfasser plädiert für eine umfassende ökonomische
Analyse aller präventiven Anstrengungen zur Rückfallver-
meidung und erwartet, dass insbesondere die ambulanten
Maßnahmen  ihr Geld wert sind. In die Debatte einbezie-
hen möchte er auch nicht monetäre Kosten und Nutzen.
Sein Ziel ist es, die  gegenwärtig besonders knappen Res-
sourcen umzuschichten, um den Strafvollzug zu entlasten
und gleichzeitig die humanitären Standards (Betreuung,
Behandlung)  zu verbessern. Wie das alles berechnet wer-
den könnte, lässt er allerdings offen.

Richtervorbehalt. Er ist sogar prä-
zisiert worden. Zwar darf künftig
schon bei leichten Sexualstrafta-
ten (Erweiterung des Katalogs der
Anlassstraftaten) eine Genomana-
lyse an Köperzellen des Verdächti-
gen angeordnet werden. Aber der
oder die Richterin muss nun ge-
nauer begründen und Tatsachen
angeben, aus denen sich ergibt,
dass der Beschuldigte auch künftig
Taten von einer gewissen Erheb-
lichkeit begehen könnte. Ein we-
nig erinnert mich das bei allem
guten Willen an Kaffeesatzleserei
im Interesse größerer Rechtsstaat-
lichkeit. Ich persönlich hätte es
sinnvoll gefunden, wenn man
trennen würde zwischen der zur
Klärung eines Tatverdachts nöti-
gen Untersuchung und der späte-
ren Aufbewahrung und Speiche-
rung der gewonnenen Daten für
künftige Verfahren. Nur letzteres
ist eine unter dem Gesichtspunkt
des Datenschutzes sensible Vor-
ratsspeicherung. 

Eignet sich der Richtervorbe-
halt zur Kontrolle der Vorrats-
speicherung?

Bei der Untersuchung zur Klärung
eines konkreten Tatverdachts äh-
nelt die Genomanalyse der Ent-
schlüsselung eines Fingerabdrucks.
Bei der Vorratsspeicherung hinge-
gen scheint mir der Vergleich mit
dem Fingerabdruck nicht mehr
zwingend. Material, das sich für
eine Genomanalyse eignet, wird
ungezielter an Tatorten hinterlas-
sen als Fingerabdrücke, die auf ei-
nen Tatverdächtigen schließen las-
sen. Der Kreis der für eine Genom-
analyse interessanten Personen
scheint mir größer zu sein als bei
der herkömmlichen Methode der
Gewinnung einer Verbrecherdatei.
Da außerdem zur Zeit das BKA-Ge-
setz es erlaubt, bei sog. Kontakt-
und Begleitpersonen von Beschul-
digten die einmal legal gewonne-
nen Daten großzügig zu speichern,
sehr viel großzügiger als bei ande-
ren Beschuldigten, die frei gespro-
chen worden sind, entstehen inter-
essante Etikettierungsprobleme. Es
ist nämlich damit zu rechnen, dass
die Polizei solche Personen als Kon-
takt- und Begleitperson einstuft,
die sich in einem sog. »kriminellen
Milieu« bewegen. Ich lasse einmal
dieses label unhinterfragt stehen

und fahre fort: Wenn nun deren
Dateien lückenloser gespeichert
werden als die von anderen Ver-
dächtigen, dann hat das Auswir-
kungen auf künftige Theorien über
Mehrfach- und Intensivtäter.
Scheinbar objektiv werden mehr-
fach gespeicherte Kontakt- und Be-
gleitpersonen (also genau diejeni-
gen, bei denen die Polizei an-
nimmt, dass sie zum kriminellen
Milieu gehören) aus einer riesigen
Datenmenge herausgefiltert und in
eine Sonderdatei gesteckt. Prak-
tisch geschieht zwar dasselbe wie
früher, aber es geschieht auf höhe-
rem Niveau und mit dem Nimbus
einer höheren objektiven Wahr-
heit. Der Computer schreibt nicht
zu, er speichert, sortiert und rech-
net nur. Ich wünsche mir daher ein
effektiveres Kontrollverfahren für
die Speicherung der gewonnenen
Daten beim BKA, bin aber eher
nachsichtig bei der Untersuchung.
Hier gibt es gute Gründe, allen Spu-
ren nachzugehen, die man nun ein-
mal hat. Aber sowohl bei der Unter-
suchung als auch bei der Speiche-
rung der gewonnenen Daten
scheint es mir sinnlos zu sein, auf
einen verbesserten präventiven
Grundrechtsschutz durch einen wie
auch immer gearteten Richtervor-
behalt zu hoffen. Bei der Untersu-
chung geht es nicht wirklich um
eine Einzelfallabwägung, da der Er-
folgsdruck der Überführung so
übergroß ist, dass man technische
Hilfsmittel kaum verschmähen
wird. Auch bei der Speicherung
geht es nicht um eine Einzelfallab-
wägung, sondern um ein regelmä-
ßiges und konsequentes Control-
ling. Die Prüfung, welche Daten zu
welchem Zweck zu speichern und
wann sie wieder zu löschen sind,
muss permanent möglich sein und
muss von ausgebildeten und unab-
hängigen Spezialisten gemacht wer-
den. Alle Beteiligten haben in die-
ser Phase der Datenverarbeitung
Zeit und könnten sich einem sol-
chen Controlling-Verfahren unter-
ziehen. Dann würde auch der im
BKA-Gesetz enthaltene Automa-
tismus entfallen. Präventiver
Grundrechtsschutz des Betroffenen
kann – so meine These – nicht nur
durch einen Richtervorbehalt geleis-
tet werden, sondern er muss durch
ein Verfahren der ständigen Über-
prüfung institutionalisiert werden.
Ich fürchte nur, die Zeit ist ungün-
stig für solche Strukturreformen.
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